
598 Staats- und Teiwaltungsrecht

Gesetz

über die Versorgung der vor dem i. August igi4 aus der
Wehrmacht ausgeschiedenen Militärpersonen und ihrer

Hinterbliebenen (Altrentnergesetz).

Für die früheren Angehörigen der deutschen Wehrmacht und ihre
Hinterbliebenen gilt, soweit ihnen Versorgungsgebüh.rnisse nur infolge
einer vor dem i. August 1914 beendeten Dienstleistung zuerkannt sind

oder nach den vor dem Reichsversorgungsgesetze vom 12. Mai i 2o

(Reichsgesetzbl. S.989) erlassenen Militärversorgungsgesetzen noch
zuerkannt werden können, das Reichsversorgungsgesetz nach Maß-

gabe der nachfolgenden,Vorschriften. Der Versorgungsberechtigtewird
jedoch nach -den bisher für ihn geltenden Gesetzen versorgt, wenn er

d innerhalb eines Monats nach Zustellung des Bescheids über die Neu-

feststellung der Yersorgungsgebührnisse beantragt. Die Versorgungs-,
behörde kann bis zum 31. März 1924 auf Antrag die Versorgung nach
diesem Gesetz erneut zulassen, wenn die Verhältnisse, die für die Wahl

der Versorgung nach den bisher geltenden Gesetzen maßgebend gewesen
sind, sich wesentlich geändert haben.

Die Vorschriften des Abs. i gelten nicht für die mit Ruhegehalt.
verabschiedeten Berufsoffiziere, -deckoffiziere und -beapten der Wehr-
machtsowie ihre Hinterbliebenen.

Die neue Feststellung der schon früher bewilligten Versorgungs-
gebührnisse erfolgt ohne Antrag. Dabei gelten die nach den vor dem

Mannschaftsversorgungsgesetze vom 31. Mai igo6 (Reichsgesetzbl.
S- 593) erlassenen Militärversorgungsgesetzen als dauernd gänzlich
erwerbsunfähig anerkannten Beschädigten auch im Sinne des Reichs-

versorgungsgesetzes als erwerbsunfähig, die dauernd größtenteils Er-

werbsunfähigen als 70 vom Hundert und die dauernd teilweise Er-

werbsunfähigen als 3o vom Hundert in der Erwerbsfähigkeit gemindert,
es sei denn, daß eine Nachprüfung ein anderes Ergebnis hat.

§ 3-

Heilbehandlung, Krankengeld und Hausgeld soll-den Beschädigten
nach den Vorschriften der §§4 bis 2o des Reichsversorgungsgesetzes
gewährt werden. Auf Körperersatzstücke, orthopädische und andere
Hilfsmittel haben sie in dem im § 7 des Reichsversorgungsgesetzes vor-

gesehenen Umfang Anspruch.
§ 4.

Die in den § § 32, 33 und 52 des Reichsversorgungsgesetzes ent-

haltenen Vorschriften über das Übergangsgeld, den Beamtenschein
und die Anmeldefrist finden auf die nach diesem Gesetze zu versorgenden
Personen keine Anwendung.

http://www.zaoerv.de
© 1929, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


Deutschland 1. Gesetzgebung 599

5.
ist weggefallen.

§ 6.
I Nur auf solche &gt;Personen, die auf Grund der Kapitalabfindungs-&apos;

gesetze vom 3. Juli igi6 (Reichsgesetzbl. S. 68o) (mit dem Ergänzungs-
gesetze vom -:z6. Juli igi8 - Reic4sgesetzbl. S. 993 --) oder vom 26. Juli
igi8 (Reichsgesetzbl. S. 994) Kapitalabfindung erhalten konnten,
finden die Vorschriften der &apos;§ § 72 bis 85 des Reichsversorgungsgesetzes
Anwendung.

§ 7.
Soweit die im § i Abs. i genannten Beschädigten am i. Januar

1921 eine Teilrente von io vom Hundert nach dem Mannschaftsver-

sorgungsgesetze vom 31. Mai igo6 (Reichsgesetzbl. S- 593) oder unab-

hängig von der Minderung der Erwerbsfähigkeit eine Invalidenpension
fünfter Klasse nach dem Militärpensionsgesetze vom 27- Juni 1871
,(Reichsgesetzbl. S- 275), oder eine Invälidenpension vierter Klasse nach
dem preußischen Gesetze vom 6. Juli 1865 (Preußische Gesetzsamml.
S- 777) oder diesen Pensionen entsprechende Versorgungsgebührnisse
auf Grund anderer Militärversorgungsgesetze bezogen haben, werden
ihnen die nach den bisher für sie geltenden Gesetzen und den hierzu bis

zum i. Januar 1921 ergangenen Verordnungen und Erlassen zu zahlen-
den Gebührnisse bis, zum 31. Dezember 1921 weitergezahlt. Mit dem

i, Januar ig:z:z wird an Stelle dieser Gebührnisse vom Amts wegen eine

einmalige Abfindung in Höhe des dreifachen jahresbetrags gewährt-.
Der Berechnung des jahresbetrags Wird der für Dezember 1921 gezahlte
Monatsbetrag zugrunde gelegt, soweit er nach den bis zum i. April 1920
ergangenen Verordnungen und Erlassen zu zahlen war.

Das gleiche gilt für alle in den § § 45 Nr. i und 2 und 47 des Mann-

schaftsversorgungsgesetzes genannten Beschädigten und für die

-im § 74 Abs. i und 2 des Mannschaftsversorgungsgesetzes genannten
früheren Schutztruppenangehörigen, deren Erwerbsfähigkeit nach dem

Mannschaftsver§orgungsgesetz um io vom Hundert gemindert oder

wieder-hergestellt ist, die aber die für sie günstigere Versorgung nach

den vor dem Mannschaftsversorgungsgesetz ergangenen Militärversor-

gungsgesetzen oder zum Ausgleich des Unterschieds zwischen dieser

,Versorgung und der nach dem Mannschaftsversorgungsgesetz, einen

.Zuschuß bezogen haben.
Wenn die im § i Abs. i genannten Beschädigten zwar, höhere gesetz

liche als die vorstehend genannten Versorgungsgebührnisse am 1:. Ja-
nuar 1921 bezogen haben, aber bei der ersten Nachprüfung auf Grund
dieses Gesetzes festgestellt wird, daß ihre Erwerbsfähigkeit infolge einer

Dienstbeschädigung nicht oder um weniger als 15 vom Hundert ge-
mindert ist, so wird ihnen an Stelle der bisher bezogenen Gebührnisse
,als Abfindung der Betrag gezahlt, der ihnen unter den Voraussetzungen
des Abs., i (als Empfängern einer Teilrente von io vom Hundert, -einer
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Invalideiipension fünfter Klasse usw.) bis zum 31. Dezember&apos;1924 zu

zahlen wäre.
Nach Zahlung der Abfindungssumme entsteht ein neuer Anspruch

auf Versorgung nur nach denVodieses Gesetzes. Ein auf die
Zeit der neuen Versorgung entfallender Teilbetrag der Abfindungssumme
,wird angerechnet.

§ 8.

Für die im § i Abs. 2 des Mannschaftsv ge-
nannten Kapitulanten (Löhnung- und Gehaltempfänger) und die nach
den Vorschriften des Militärpensionsgesetzes vom 2-7- Juni i871 oder
den Vorschriften des preußischen &apos;Gesetzes vom 6. Juli 1865 oder den
,entsprechenden Vorschriften anderer Militärversorgungsgesetze, auf
Grund&apos;von mindestens achtjähriger Dienstzeit unabhängig von Dienst-
,beschädigungve Militärpersonen der Vnterklassen, die vor dem
i. August 1914 aus dem aktiven Militärdienst ausgeschieden und nicht

.nach dem 4eichsversorgungsgesetze zu versorgen sind, gelten die Vor-
schriften des § io5 Abs. i und 3 bis 5 des Reichsvprsprgungsgesetzes.

Die nach einer Dienstzeit von mindestens achtzehn Jahren auf
Grund des § i Abs- 3 des Mannschaftsversorgungsgesetzes versorgten
Kapitulanten, einschließlich der seit i. August 1914 ausgeschiedenen,
,nicht nach dem Wehrmachtversorgungsgesetze zu versorgenden Kapi-
tulanten (§ 105 des Reichsversorgungsgesetzes) und die unabhängig
von Dien4beschädigung nach mindesten5 achtzehnjähriger Dienstzeit
auf Grund der früheren Gesetze versorgten Militärpersonen der Unter-
41assen haben Anspruch auf die nach den Vorschriften des § ii des
Mannschaftsversorgungsgesetzes berechneten Renten. An Stelle der
,Vollrente Mannschaftsversorgungsgesetzes tritt hierbei die Voll-
rente des geichsversorgungsgesetzes mit Schwerbeschädigtenzulage
,(§2-7), zu dieser Rente wird die Frauenzulage Kinderzulage
,(§30), Ortszulage (§51) und Teuerungszulage (§87) und Zusatzrente
nac4 Maßgabe des § 105 Abs- 5 des Reichsversorgungsgesetzes gewährt.
Sind diese Personen seit i. August 1914 im aktiven Militärdienst wieder
.verwendet worden, so erhöht sich ihre Rente mit jedem weiteren Dienst-
jahr um drei Hlundertstel dieser Vollrente bis auf, ihren vollen Betrag-.

Die Gehalt empfangenden Kapitulanten, die bisher nach § go des
Militärpensionsgesetzes vom 27- Juni 1871 oder nach § io Abs. 2 des
,Mannschaftsversorgungsgesetzes vom 31- Mai igo6 versorgt wurden,
werden, sofern sie mindestens achtzehn Jahre gedient haben, vom

i. Januar 1923 ab so versorgt, als wenn sie beim Ausscheiden aus der
Wehrmacht Reichsbeamte gewesen wären. Das gleiche gilt für die
Löhnung empfangenden Kapitulanten, die einen pensionsfähigen Zu-
,schuß zu der Friedenslöhnung erhielten, wenn sie fünfundzwanzig Dienst-
,jahre haben.

Sind bei einem Kapitulanten die Voraussetzungen für verschiedene
Versorgungsarten erfüllt, so erhält er die jeweils gunstigere Versorgung.

Für alle auf Grund der Abs. i und 2 und auf Grund des § io5 des
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Reichsversorgungsgesetzes versorgten Personen gelten hinsichtlich des
Ruhens die Vorschriften des §36.des Mannschaftsversorgungsge
jedoch wird die im § 36 Nr- 3 C und Nr- 4 für das Ruhen vorgesehene
Einkommensgrenze auf den Betrag des pensionsfähigen Dienstein-
kommens eines Reichsbeamten in der höchsten Stufe der Gruppe A io

festgesetzt.
Die Abs. i bi$ 5 gelten auch für die Gehalt empfangenden Kapi-

tulanten, die auf Grund des § iog des Reichsversorgungsgesetzes Ver-

sorgung nach den vor dem Reichsversorgungsgesetz erlassenen Gesetzes-
vorschriften gewählt haben.

§ g.
Für die Hinterbliebenen der im § 8 Abs. genannten Kapitulanten

und für die Hinterbliebenen der während der Zugehörigkeit zur Wehr-

macht nach zehnjähriger Dienstzeit gestorbenen Militärpersonen der

Unterklassen wird Versorgung nach den Vorschriften der § § 36 bi
I

ls 39
und 41 des Reichsversorgungsgesetzes gewährt, ohne daß der Nachweis

eines ursächlichen Zusammenhanges des Todes mit einer Dienstbe-

schädigung geführt werden braucht.
Die Hinterbliebenen der,im § 8 Äbs- 3 genannten Kapitulanten

werden vom i..Januar 1923 ab so versorgt, als wenn der Verstorbene,
bei der Beendigung seiner Dienstzeit in der Wehrmacht Reichsbeamter

gewesen wäre.
Für das Ruhen der Hintefbliebenenbezüge, die auf Grund des

Abs. i gewährt werden, gilt das Militärhinterbliebenengesetz -vom

i7. Mai igo7 (Reichsgesetzbl. S. 214).
Die Hinterbliebenen erhalten, wenn die Voraussetzungen für ver-

schiedene Versorgungsarten. erfüllt sind, die jeweils günstigere Ver7

sorgung.
io.

Die Offiziere, Deckoffiziere und Beamten des Beurlaubtenstandes,
die Beamten der Zivilverwaltung, Geistliche und andere kirchliche Be

amte, die nicht zu den Beamten des Beurlaubtenstandes gehören, ferner

die im § 35 des Qffizierpension§gesetzes vom 31- Mai igo6 (Reichs-
gesetzbl.&apos; S. 565) genannten Personen, die gegen den Militärfiskus An-

spruch auf Pension haben und die nach § i zu versorgen sind, erhalten,
wenn ihnen nach den bisher geltenden Vorschriften höhere Gebührnisse

als nach diesem Gesetze zustehen, bis zum 31. Dezember 1921 diese

höheren Gebührnisse. Vom i. Januar 1922 ab wird ihnen Versorgung
nur nach diesem Gesetze gewährt. Zum Ausgleich für den Fortfall der

früheren höheren Gebührnisse wird eine einmalige Abfindungssumme
gewährt. Diese beträgt .für die Offiziere, Deckoffiziere und Beamten des

Beurlaubtenstandes und für die im § 35 des Offizierpensionsgesetzes
genannten Personen das Dreifache des Unterschieds zwischen dem

Jahresbetrage der nach diesem Gesetze zu zahlenden Gebührnissi&apos;. und

den Gebührnissen, die nach den früheren Vorschriften am i. Januar
192?.. zu zahlen wären.
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Für die Beamten der Zivilverwaltung, die Geistlichen und anderen
kirchlichen Beamten beträgt die Abfindungssumme das,Dreifache des
Unterschieds zwischen dem jahresbetrage der ihnen nach diesem Ge-
setze zustehenden Versorgungsgebührnisse und der ihnen daneben zu-

stehenden Zivilpension einerseits und dem Jahresbetrage der ihnen
bisher insgesamt zustehenden Pensionsgebührnisse anderseits.

Die Vorschrift des § 7 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ ii.

Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom i. Januar 1921 in Kraft.

Nachzahlungen für einen vor dem i. Januar 1921: liegenden Zeitraum
finden nicht statt.

§
Die auf -Grund der bisher. geltenden Gesetze zu zahlenden Ver-

sorgungsgebührnisse werden nach dem i. Januar 1921 so lange weiter-

gezahlt, bis die Gebührnisse nach diesem Gesetze festgestellt sind. Die

Feststellung erfolgt rückwirkend vom i. Januar 192i,an; die nach Satz i

gezahlten Beträge sind anzurechnen. Sind die nach- diesem Gesetze fest-

gestellten Gebührnisse niedriger als die bisher gewährten Gebührnisse,
so tritt die Minderung mit dem Ablauf des Monats ein, der auf die Zu-a

stellung des Bescheids folgt.
§ 13-

Der Lauf der in den §§49 und 54 des Reichsversorgungsgesetzes
bezeichneten Fristen beginnt für die im § i genannten Hinterbliebenen
frühestens mit dem Inkrafttreten dieSes&apos;Gesetzes.

§ 14-
Sofern in einzelnen Fällen aus den Vorschriften dieses Gesetzes

besondere Härten sich ergeben, kann der ReichsarbeitSMinister im Ein-
vernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen einen Ausgleich ge-
währen.

§ 15-
Die Ausführungsbestimmungen erläßt der Reichsarbeitsminister.&apos;
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